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IM NAMEN DER REPUBLIK

Das Bundesfinanzgericht hat durch die Richterin R. über die Beschwerde des Bf., gegen
das Straferkenntnis des Magistrates der Stadt Wien, Magistratsabteilung 67, vom 13. April
2013, Zl., wegen Übertretung des § 5 Abs 2 Parkometerabgabeverordnung, zu Recht
erkannt:

Gemäß § 50 VwGVG wird der Beschwerde Folge gegeben, das Straferkenntnis behoben
und das Verfahren gemäß § 45 Abs. 1 Z 2 VStG eingestellt.

Gemäß § 52 Abs. 8 VwGVG hat der Beschwerdeführer keinen Beitrag zu den Kosten des
Beschwerdeverfahrens zu leisten.

Gemäß Art 133 Abs. 4 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) ist eine ordentliche
Revision an den Verwaltungsgerichtshof gegen dieses Erkenntnis durch die vor dem
Bundesfinanzgericht belangte Behörde unzulässig.

Entscheidungsgründe

Mit Straferkenntnis des Magistrats der Stadt Wien vom 13. April 2013, GZ  Zl.  wurde
der Beschwerdeführer der Begehung einer Verwaltungsübertretung nach § 5 Abs. 2
Parkometerabgabeverordnung iVm § 4 Abs. 1 Parkometergesetz 2006 schuldig erkannt
und über ihn nach § 4 Abs. 2 Parkometergesetz 2006 eine Geldstrafe von € 35,00 Euro
verhängt sowie für den Fall der Uneinbringlichkeit eine Ersatzfreiheitsstrafe von 12
Stunden festgesetzt. Weiters habe er gemäß § 64 Verwaltungsstrafgesetz 1991 € 3,50
als Beitrag zu den Kosten des Strafverfahrens zu zahlen. Der zu zahlende Gesamtbetrag
(Strafe, Kosten) betrage daher € 38,50.

In der Begründung wurde darauf hingewiesen, dass für die Abgabepflicht die
Mehrspurigkeit eines Fahrzeuges relevant sei. Es sei die Vorstellung leitend, wie viele
Spuren das Fahrzeug bei einer Fahrt im Schnee zöge. Mit welcher Lenkerberechtigung
das Fahrzeug gelenkt werden dürfe oder als welches Fahrzeug es zugelassen sei, sei
somit für die Verpflichtung zur Entrichtung der Parkometerabgabe nicht von Bedeutung.
Es seien im Zuge des Verfahrens keine Tatsachen hervorgekommen, die zu dessen
Einstellung führen könnten.
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Gegen dieses Straferkenntnis erhob der Bf. fristgerecht Berufung (nunmehr Beschwerde).
Er bestreite, dass es sich bei dem beanstandeten Fahrzeug um ein mehrspuriges
Kraftfahrzeug handle und verweise diesbezüglich auf die EU-Richtlinie 2002/24/EG.

Über die Beschwerde wurde erwogen:

Gemäß § 45 Abs. 1 Z 2 VStG hat die Behörde von der Einleitung oder Fortführung eines
Strafverfahrens abzusehen und die Einstellung zu verfügen, wenn der Beschuldigte
die ihm zur Last gelegte Verwaltungsübertretung nicht begangen hat oder Umstände
vorliegen, die die Strafbarkeit aufheben oder ausschließen.

Gemäß § 31 Abs. 1 VStG ist die Verfolgung einer Person unzulässig, wenn gegen
sie binnen einer Frist von einem Jahr keine Verfolgungshandlung (§ 32 Abs. 2 VStG)
vorgenommen worden ist. Diese Frist ist von dem Zeitpunkt zu berechnen, an dem die
strafbare Tätigkeit abgeschlossen worden ist oder das strafbare Verhalten aufgehört hat;
ist der zum Tatbestand gehörende Erfolg erst später eingetreten, so läuft die Frist erst von
diesem Zeitpunkt.

Gemäß § 31 Abs. 2 VStG erlischt die Strafbarkeit einer Verwaltungsübertretung durch
Verjährung. Die Verjährungsfrist beträgt drei Jahre und beginnt in dem in § 31 Abs. 1 VStG
genannten Zeitpunkt. In die Verjährungsfrist werden nicht eingerechnet:
1. die Zeit, während deren nach einer gesetzlichen Vorschrift die Verfolgung nicht
eingeleitet oder fortgesetzt werden kann;
2. die Zeit, während deren wegen der Tat gegen den Täter ein Strafverfahren bei der
Staatsanwaltschaft, beim Gericht oder bei einer anderen Verwaltungsbehörde geführt wird;
3. die Zeit, während deren das Verfahren bis zur rechtskräftigen Entscheidung einer
Vorfrage ausgesetzt ist;
4. die Zeit eines Verfahrens vor dem Verwaltungsgerichtshof, vor dem Verfassungs-
gerichtshof oder vor dem Gerichtshof der Europäischen Union.

Aus dem vorliegenden Verwaltungsakt und dem Straferkenntnis lässt sich entnehmen,
dass die vorgeworfene Übertretung verjährt ist, da sie mittlerweile länger als drei Jahre
zurückliegt (Tatzeitpunkt 28. Juni 2011). Verjährungshemmende Umstände iSd § 31 Abs. 2
VStG lagen nicht vor. Die Strafbarkeitsverjährung ist somit am 28. Juni 2014 eingetreten.

Infolge der Verjährungsbestimmung des § 31 Abs. 2 VStG ist eine allfällige Bestätigung
des angefochtenen Straferkenntnisses durch das Bundesfinanzgericht nicht möglich.

Der Beschwerde war daher Folge zu geben, das angefochtene Straferkenntnis
aufzuheben und das Strafverfahren wegen Verjährung einzustellen.

Zur Zulässigkeit der Revision:

Die ordentliche Revision für die belangte Behörde ist nicht zulässig, da keine Rechtsfrage
iSd Art 133 Abs 4 B-VG zu beurteilen war, der grundsätzliche Bedeutung zukommt.
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Weder weicht die gegenständliche Entscheidung hinsichtlich der Beurteilung
der Strafbarkeitsverjährung iSd § 31 Abs. 2 VStG von der Rechtsprechung des
Verwaltungsgerichtshofes ab, noch fehlt es an einer solchen Rechtsprechung des
Verwaltungsgerichtshofes. Weiters ist die dazu vorliegende Rechtsprechung des
Verwaltungsgerichtshofes auch nicht als uneinheitlich zu beurteilen. Ebenfalls liegen keine
sonstigen Hinweise auf eine grundsätzliche Bedeutung der zu lösenden Rechtsfrage vor.

 

 

Wien, am 11. März 2015

 


